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§ 21 WaffG Ausstellung von
Waffenbesitzkarte und Waffenpaf3
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1. (1)Die Behorde hat verlasslichen EWR-Burgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen - soweit es
sich nicht um Angehérige der in 8 22 Abs. 2 Z 2 bis 4 genannten Berufsgruppen handelt - keine Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefahrdenden Angriff gemal3 8 6 Abs. 2 Polizeiliches
Staatsschutzgesetz (PStSG), BGBI. | Nr. 5/2016, begehen werden, und die fur den Besitz einer Schusswaffe der
Kategorie B eine Rechtfertigung anfuhren kénnen, auf Antrag eine Waffenbesitzkarte auszustellen. Die
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte an andere verlassliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben
und flr den Besitz einer solchen Waffe eine Rechtfertigung anfihren kénnen, liegt im Ermessen der Behérde;
ebenso die Ausstellung an Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie den Nachweis erbringen,
dal3 der Besitz einer solchen Waffe fur die Auslibung ihres Berufes erforderlich ist.

2. (2)Die Behorde hat verlasslichen EWR-Burgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen - soweit es
sich nicht um Angehdrige der in 8 22 Abs. 2 Z 2 bis 4 genannten Berufsgruppen handelt - keine Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefahrdenden Angriff gemaf3 8 6 Abs. 2 Staatsschutz- und
Nachrichtendienst-Gesetz, BGBI. | Nr. 5/2016 (Anm. 1), begehen werden und einen Bedarf zum Fuhren von
Schusswaffen der Kategorie B nachweisen, einen Waffenpass auszustellen. Die Ausstellung eines Waffenpasses
an andere verlassliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und bei denen keine Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie einen verfassungsgefahrdenden Angriff gemal3 8 6 Abs. 2 Staatsschutz- und
Nachrichtendienst-Gesetz begehen werden, liegt im Ermessen der Behdrde.

3. (3)Die Ausstellung von Waffenpassen an verldssliche Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und den
Nachweis erbringen, dal3 sie entweder beruflichen oder als Inhaber einer Jagdkarte jagdlichen Bedarf zum Fuhren
von Schusswaffen der Kategorie B haben, liegt im Ermessen der Behorde. Bezieht sich der Bedarf nur auf
Repetierflinten oder halbautomatische SchuBwaffen, kann die Behdrde die Befugnis zum Fihren durch einen
Vermerk im WaffenpaR so beschranken, dal3 der Inhaber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
Faustfeuerwaffen nicht fihren darf.

4. (4)Wird ein Waffenpal3 nur im Hinblick auf die besonderen Gefahren ausgestellt, die bei der Austibung einer
bestimmten Tatigkeit auftreten, so hat die Behérde die Befugnis zum Fiihren durch einen Vermerk im Waffenpal
so zu beschranken, daB die Befugnis zum Fuhren erlischt, sobald der Berechtigte diese Tatigkeit kuinftig nicht
mehr auslben will oder darf. Tritt dies ein, so berechtigt ein solcher WaffenpaR nur mehr zum Besitz der Waffen
im bisherigen Umfang; einer gesonderten Rechtfertigung bedarf es hierfir nicht.

5. (5)Die Waffenbesitzkarte und der Waffenpass haben Namen, Geburtsdatum und Lichtbild des Antragstellers, die
Anzahl der genehmigten Schusswaffen, die Bezeichnung der ausstellenden Behdrde, das Datum der Ausstellung,
die Unterschrift des Inhabers sowie ein Feld fur behordliche Eintragungen zu enthalten und entsprechende
Sicherheitsmerkmale aufzuweisen. Die ndhere Gestaltung der Waffenbesitzkarte und des Waffenpasses wird
durch Verordnung des Bundesministers fur Inneres bestimmt.

6. (6)FUr die drucktechnische und elektronische Einbringung der Daten gemafRd Abs. 5 in die Waffenbesitzkarte und
den Waffenpass bedienen sich die Behdrden eines gemeinsamen Auftragsverarbeiters. Der Bundesminister fr
Inneres ist ermachtigt, fir die Behdrden nach MaRgabe der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, (im
Folgenden: DSGVO) betreffend die Erzeugung von Waffenbesitzkarten und Waffenpassen eine Vereinbarung mit
dem Auftragsverarbeiter abzuschlieRen. Der Auftragsverarbeiter hat die beim Verarbeitungsvorgang neu
entstehenden Daten den Behdrden zu Ubermitteln; diese Daten sowie alle ihm fir seine Aufgabe Ubermittelten
Daten hat der Auftragsverarbeiter zu I6schen, sobald er diese nicht mehr bendtigt, spatestens jedoch nach Ablauf
von zwei Monaten nach Versendung der Waffenbesitzkarte oder des Waffenpasses. Der Auftragsverarbeiter hat
die Versendung der Waffenbesitzkarte oder des Waffenpasses entsprechend der Zustellverfigung der Behérde
far diese zu veranlassen.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 01.01.9000


https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/5
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2016/5
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/6

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 21 WaffG Ausstellung von Waffenbesitzkarte und Waffenpaß
	WaffG - Waffengesetz 1996


